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Motion Dietrich Pascal (parteilos), Nyffenegger Deborah (FDP), Volante Rosario (FDP), Meier Andreas (GLP), 

Gerber Cornelia (SP) und Mitunterzeichnende vom 19. August 2024: Badi Langenthal: Beckensanierung pro-

jektieren: Stellungnahme 

Sehr geehrte Frau Stadtratspräsidentin  

Sehr geehrte Stadträtinnen und Stadträte 

I. Grundlagen 

 Motion Dietrich Pascal (parteilos), Nyffenegger Deborah (FDP), Volante Rosario (FDP), Meier Andreas 

(GLP), Gerber Cornelia (SP) und Mitunterzeichnende vom 19. August 2024 

 Präsidialentscheid vom 20. August 2024, Trakt. 16 

 Stellungnahme vom 9. Oktober 2024 des Stadtbauamtes 

 Gemeinderatsbeschluss vom 23. Oktober 2024, Trakt. 13 

II. Text der Motion 

"Badi Langenthal: Beckensanierung projektieren 

Antrag: 

Der Gemeinderat wird beauftragt, die Sanierung der Becken in der Badi Langenthal projektieren zu lassen 

und anschliessend eine entsprechende Kreditvorlage dem dazu finanzkompetenten Organ zur Beschlussfas-

sung vorzulegen. 

Begründung: 

Das beliebte und stark frequentierte Langenthaler Freibad wurde von Herbst 1992 bis Frühling 1994 letzt-

mals gesamthaft saniert. Seither sind 30 Jahre vergangen. in denen lediglich punktuell die nötigsten bauli-

chen Unterhaltsarbeiten vorgenommen worden sind. Eine Gesamtsanierung der Badi wäre zu diskutieren. 

Der Gemeinderat selber hat dies bei verschiedenen Gelegenheiten (Interpellationen, Fragen in der parlamen-

tarischen Fragestunde) zwar grundsätzlich anerkannt, jedoch die notwendigen Massnahmen wegen zahlrei-

cher anderer grosser und teurer Bauprojekte in Langenthal immer wieder hinausgeschoben. Im heute Abend 

im Stadtrat zur Kenntnisnahme traktandierten Investitionsplan figuriert die Sanierung der Gebäude in den 

Planjahren 2029 bis 2034, die Sanierung der Becken sogar erst nach dem Jahr 2034. 

Es ist unbestritten, dass die Renovation der Gebäude ebenfalls dringend nötig ist. Noch dringender erscheint 

jedoch die seit Jahren diskutierte Beckensanierung. Die durch die Abnutzung sehr rauh gewordenen Beton-

beläge der Böden und Seitenwände des Schwimmer- wie insbesondere auch des Nichtschwimmerbeckens 

führen bei Kindern zu geschundenen Füssen und Schürfungen an Ellbogen und Knien. Es sind mehrere Bei-

spiele von Familien bekannt, die mit ihren Kindern (oder Grosskindern) wegen der ständigen Aufschürfungen 

der Kinderhaut die Langenthaler Badi inzwischen meiden und nach Herzogenbuchsee ausweichen. Unter 

diesen Umständen nochmals zehn oder mehr Jahre mit der Beckensanierung zuzuwarten, ist inakzeptabel. 

Der Gemeinderat wird mit der vorliegenden Motion deshalb beauftragt. eine zweckmässige – aber natürlich 

möglichst kostengünstige – Beckensanierung projektieren zu lassen und anschliessend den dazu nötigen 

Kredit dem finanzkompetenten Organ zur Beschlussfassung vorzulegen." 

III. Stellungnahme Gemeinderat 

a. Zur Qualifizierung der Motion 

Motionen mit Weisungscharakter sind zulässig für Gegenstände, die nicht in den ausschliesslichen Kompe-

tenzbereich des Gemeinderates fallen (Art. 46 Abs. 2 der Geschäftsordnung des Stadtrates vom 24. Juni 

2019). Der Gemeinderat soll mit der Motion beauftragt werden, die Sanierung der Schwimmbecken in der 

Badi Langenthal projektieren zu lassen und anschliessend dem finanzkompetenten Organ zur Beschluss-

fassung vorzulegen. Die Umsetzung des Motionsanliegens ist mit Kosten verbunden, welche die Finanzkom-

petenzen des Gemeinderates übersteigen. Die Motion ist damit als Motion mit Weisungscharakter zu quali-

fizieren.   
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b. Inhaltliche Stellungnahme 

Der Gemeinderat stellte anlässlich seiner Sitzung vom 23. Oktober 2024 fest, dass die grundsätzliche Not-

wendigkeit der Gebäude- und Beckensanierung erkannt und der Teil "Beckensanierung" im aktuellen Inves-

titionsplan für das Jahr 2035 eingeplant ist. Bei einer Erheblicherklärung der vorliegenden Motion wird somit 

der erst kürzlich erstellte Investitionsplan missachtet bzw. müsste bereits wieder angepasst werden. Der 

Gemeinderat teilte im Weiteren die Einschätzung hinsichtlich der von den Motionärinnen und Motionären 

vorgebrachten zeitlichen Dringlichkeit hinsichtlich der Beschaffenheit der Oberfläche der Becken nicht. Er 

kam daher im Resultat zum Schluss, dem Stadtrat die Nichterheblicherklärung der Motion zu beantragen. 

Gleiches gilt für den Fall der Wandelung in ein Postulat.  

Gestützt auf diese Ausführungen beantragen wir Ihnen Zustimmung zu folgendem 

Beschlussentwurf: 

Der Stadtrat, gestützt auf Art. 46 Abs. 2 und Art. 56 Abs. 3 der Geschäftsordnung des Stadtrates vom 24. Juni 

2019 sowie nach Kenntnisnahme der schriftlichen Stellungnahme des Gemeinderates vom 23. Oktober 2024,  

beschliesst: 

I. Die Motion Dietrich Pascal (parteilos), Nyffenegger Deborah (FDP), Volante Rosario (FDP), Meier Andreas 

(GLP), Gerber Cornelia (SP) und Mitunterzeichnende vom 19. August 2024: Badi Langenthal: Beckensanie-

rung projektieren wird als Motion mit Weisungscharakter qualifiziert. 

II. 1. Die Motion Dietrich Pascal (parteilos), Nyffenegger Deborah (FDP), Volante Rosario (FDP), Meier An-

dreas (GLP), Gerber Cornelia (SP) und Mitunterzeichnende vom 19. August 2024: Badi Langenthal: Be-

ckensanierung projektieren wird nicht erheblich erklärt. 

Für den Fall der Wandelung der Motion in ein Postulat lautet der Antrag auf Nichterheblicherklärung des 

Postulates.  

2.  Das Sekretariat des Stadtrates wird mit dem weiteren Vollzug beauftragt. 

Berichterstattung:   keine (schriftliche Beantwortung) 

Langenthal, 23. Oktober 2024   IM NAMEN DES GEMEINDERATES 

           Der Stadtpräsident: 

 

            Reto Müller 

           Der Stadtschreiber: 

 

           Daniel Steiner 

 

 


